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 Veröffentlicht am 20.06.2002

Norm

GmbHG §15a

KO §46 Abs1 Z2

Rechtssatz

Nach Konkurserö4nung über das Vermögen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist über einen - nach

Konkurserö4nung geltend gemachten - als Konkursforderung zu beurteilenden Anspruch des Notgeschäftsführers (§

15a GmbHG) auf Ersatz der Barauslagen und angemessene Entlohnung nicht mehr vom Firmenbuchgericht zu

entscheiden, vielmehr muss ein derartiger Anspruch beim Konkursgericht angemeldet werden, wogegen ein derartiger

als Masseforderung zu beurteilender Anspruch weiterhin der Jurisdiktion des Firmenbuchgerichtes unterliegt. Die

Beurteilung, ob eine Konkursforderung oder eine Masseforderung vorliegt, obliegt in einem solchen Fall dem

Firmenbuchgericht als Vorfrage; es entscheidet, ob das Verfahren des Notgeschäftsführers gegen die Gesellschaft mit

beschränkter Haftung eingeleitet werden kann oder ein Prozesshindernis vorliegt.
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